
Beschluss:                                         
 
Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung zu prüfen, wie der Zuschuss an die freien Träger der 
Jugendhilfe im Bereich Angebote im Sozialraum/sozialraumübergreifende Angebote (vgl. §4 der 
Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Förderung von Angeboten der Jugendhilfe) über die 
Förderrichtlinie in Form einer mehrjährigen Leistungsvereinbarung ausgereicht werden kann. 
Das Ergebnis der Prüfung ist dem Jugendhilfeausschuss und dem Stadtrat spätestens im Juli 
2015 vorzulegen. 
 
 
 


